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RS OGH 1986/6/26 6Ob607/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1986

Norm

ABGB §154 Abs3

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Die Frage, welche Vermögensangelegenheiten zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehören, ist im § 154 Abs 3 ABGB

nicht so klar und eindeutig geregelt, daß an der Absicht des Gesetzgebers nicht gezweifelt werden könnte.
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